
und Leben vieler Menschen zu gefährden, so wird ei 
mit lebenslänglichem Zuchthaus bestraft.“

Seit 1945 wurde von manchen Gerichten bezweifelt, 
ob die Neufassung des deutschen Strafgesetzbuches 
noch anzuwenden sei oder als nazistisch zu gelten habe. 
Für die letztgenannte Auffassung berief man sich auf 
einen die Gesetzesänderung einleitenden Aufsatz von 
Freisler in der DJ 1941 (zu III S. 932), der mit Freis- 
lerschem Schwulst typisch nazistische Gedankengänge 
heranzieht und sich weitgehend auf die national
sozialistischen sog. Leitsätze für ein neues, deutsches 
Strafrecht, auf die Stellungnahme des damaligen 
Akademie-Ausschusses und anderer nazistischer Stellen 
beruft. Inzwischen aber hat sich in allen Zonen eine 
Rechtsprechung zugunsten der neuen Fassung heraus
gebildet, und diese Entwicklung ist als berechtigt an
zuerkennen. Denn trotz der nationalsozialistischen 
Verbrämung, die Freisler und andere der Gesetzes
änderung angedeihen ließen, ist diese selbst aus den 
oben aufgezeigten Gründen nicht als nazistisch anzu
sehen. Rechtspolitisch und kriminologisch bedeutet sie 
auch einen Fortschritt. Die Lebensgrundlage der 
Gesetzesbestimmungen wird durch die Änderung be
reichert. Die in ihr enthaltene Erweiterung der für 
die Beurteilung maßgebenden Gesichtspunkte bewahrt 
davor, daß die bisherige Alternative „Überlegung oder 
Affekt“ der Aburteilung der Tötungsdelikte einen 
schablonenhaften Charakter verleiht. Schon die bloße 
Tatsache der Änderung gibt übrigens dem Krimi
nalisten den Anstoß, das zugrundeliegende psychische 
und soziologische Material wiederum zu sichten und 
dadurch neue und für die Praxis aufschlußreiche Ein
sichten in das Wesen und die Struktur der Tötungs
delikte zu gewinnen.

Andererseits dürfen keine zu weit gehenden Erwar
tungen an die Neugestaltung geknüpft werden. Von 
Weber (SJZ 1949, S. 54 [58]) äußert die beachtliche 
Meinung, praktisch habe sich recht wenig geändert. 
Die kriminologischen Erscheinungsformen der vorsätz
lichen Tötung, die man als Mord bezeichne, seien nach 
wie vor 1941 wesentlich dieselben. Ihre Wertung als 
Mord im Rechtsbewußtsein des Volkes liege vor aller 
gesetzlichen Qualifizierung. Der Lustmörder werde 
vor und nach der Änderung als Mörder, die Selbst
mörderin, die ihr Kind mit in den Tod nimmt, aber 
als Totschlägerin verurteilt. Die Neufassung habe 
nicht zum Ziel, eine andere Bewertung durchzusetzen, 
sondern die Bewertung, wie sie sich in der Praxis 
unter der biegsamen Decke des Merkmals Überlegung 
gebildet habe, zutreffend begrifflich zu erfassen.

Daß die neuen Vorschriften nach den für eine Ge
setzgebung maßgebenden Kriterien schon als endgültig 
und vollkommen zu betrachten seien, soll nicht behaup
tet werden. Es deutet ja vieles darauf hin, daß auch 
auf dem Gebiete des allgemeinen Strafrechtes der 
jetzige Zustand einen provisorischen Charakter trägt 
und in nicht zu ferner Zeit neuen Gestaltungen zu 
weichen hat.

Die Methode, die zur Herausstellung der neuen 
Qualifizierungen geführt hat, ist offenbar die empirische 
gewesen. Fälle der Praxis, die unter den verschieden
sten Gesichtspunkten mit dem Stigma besonderer Ver
werflichkeit behaftet erschienen, sind der Auslese als 
Typen zugrunde gelegt worden. Dagegen ist diese 
Wahl wohl nicht auf Grund einer deduktiven, die All
seitigkeit der Analyse anstrebenden Wesenszerlegung 
der Lebenserscheinung „vorsätzliche Tötung“ ge
wonnen worden.

Es wäre daher nicht zu verwundern, wenn wir bei 
den neuen Tatbestandsformulierungen auf Über
schneidungen, Lücken, gelegentliche Abirrungen vom 
Wesentlichen stießen. In dieser Feststellung müßte 
nicht unbedingt ein Vorwurf enthalten sein. Voll
kommen ist keine gesetzliche Regelung, und den an
geführten Mängeln könnte der Vorteil einer größeren 
Lebensnähe gegenüberstehen. Jedoch dürfte — ge
wissermaßen als Gegenprobe — um etwaige Mängel 
der empirisch gewonnenen Resultate aufzudecken, eine 
die Ergebnisse aus den Wesenszügen der Lebens
erscheinung „vorsätzliche Tötung“ ableitende Analyse 
am Platze sein. Dieser Aufgabe können wir uns mit 
diesem Aufsatz nicht unterziehen. Es sollte nur an
gedeutet werden, daß eine den zugrundeliegenden 
Lebensinhalt ausschöpfende juristische und rechts

politische Untersuchung nach Möglichkeit beide Me
thoden zu befolgen hat.

Wenn oben bemerkt wurde, die Wertung der ein
zelnen Fälle als Mord oder Totschlag sei in weiter
gehendem Maße, als man glauben möge, von Ver
änderungen des Gesetzestextes unabhängig, so kann 
dies darin seine Erklärung finden, daß die gewollte 
und bewußte Tötung ein tiefer als andere Straftaten 
in die Existenz des Menschen eingreifendes, diese ver
nichtendes, erschütterndes oder in Frage stellendes 
Delikt ist, das mit Recht als „Kapitalverbrechen“ be
zeichnet wird, und mit einem Höchstmaß von Dramatik 
und Spannung geladen ist. Durch die Tat wird die 
Gesamtpersönlichkeit beider Partner (des Täters und 
seines Opfers) betroffen. Es ließen sich daher wohl 
aus der Struktur der menschlichen Persönlichkeit Er
gebnisse über das Wesen und die Klassifizierung dieser 
Verbrechen gewinnen. Wir können aber diesen Ge
sichtspunkt hier nicht erschöpfend behandeln, sondern 
nur mit einigen Bemerkungen auf ihn eingehen.

Das Seelische weist eine Tiefendimension auf. Ge
wisse grobe Triebe, wie der Nahrungstrieb oder der 
undifferenzierte, primitive Geschlechtstrieb sind in 
dieser Hinsicht anders zu beurteilen als eine tief
greifende, erotische Leidenschaft oder die auf Lebens
verbundenheit beruhende Liebe zu Angehörigen. An
dererseits treten uns gewisse Erstarrungszustände, die 
sich wie Kristallisierungen im Flusse seelischen Ge
schehens ausnehmen, entgegen, wie Habgier, Geiz, Ge
winnstreben, sofern es über den Zweck der bloßen 
Lebenssicherung hinausgeht, Machthunger, Ehrgeiz, 
ideologischer Fanatismus. Allen diesen psychischen 
Stufungen und Gestaltungen und noch vielen anderen, 
die hier nicht erwähnt werden können, sind im 
Motivationszusammenhange gewisse Handlungen und 
damit auch gewisse Arten von Tötungsverbrechen zu
geordnet, und diese können wieder in unendlich ver
schiedenen Zusammenhängen und Weisen den Mit
menschen betreffen.

Die Tötung kann aus dem Verhältnis von Mensch zu 
Mensch oder aus der Beziehung des Menschen zu 
Sachen hervorgegangen sein. Wir beschränken uns 
auf die Konstatierung gewisser fragmentarischer Aus
gangssätze über die unerschöpflich inhaltreiche Frage, 
unter welchen Gesichtspunkten ein Mensch an der 
Vernichtung des Lebens eines anderen ein zur Tötung 
führendes Interesse haben kann, und gewisser anderer 
für die Charakterisierung und Klassifizierung der 
Tötungsverbrechen beachtlicher Momente.

In der Person des Getöteten sollen bei den ein
zelnen Tötungsfällen jeweils sehr verschiedene Seiten 
getroffen werden. Oft ist nur die Ausschaltung eines 
mechanischen Hindernisses beabsichtigt, so beim Raub
mord. Der Täter hat es auf den im Besitz des zu 
Tötenden befindlichen Wertgegenstand abgesehen. Der 
zu Tötende würde ihn durch Widerstand an der Weg
nahme hindern. Es handelt sich um psychisch gelenkte, 
materielle Vorgänge, die der Täter vereiteln will. Die 
Faust, die der Täter abwehren will, wirkt als Körper, 
aber sie wird durch den psychischen Mechanismus des 
zu Tötenden gelenkt. Daher muß der psychische 
Mechanismus, der es dem zu Tötenden ermöglicht, die 
Faust zu erheben, durch Lebensvernichtung beseitigt 
werden. Der Täter, der einen anderen tötet, um ihn 
an der Mitteilung einer strafbaren Handlung zu hin
dern, hat es auf die dem Menschen eigene Fähigkeit, 
sein Wissen durch Sprache oder Schrift anderen mit
zuteilen, abgesehen. Wäre diese Fähigkeit nicht vor
handen, so könnte das Opfer leben bleiben.

Weder im Falle des Raubmordes noch im Falle des 
Verheimlichungsmordes braucht der Täter persönlich 
etwas gegen den Getöteten zu haben. Dessen Gesamt
persönlichkeit ist ihm völlig uninteressant. Es kommt 
ihm nur darauf an, ein generelles Hindernis oder eine 
generelle Gefahrenquelle (Mensch als Träger der Ab
wehrfunktion oder als Träger der Mitteilungsfunktion) 
zu beseitigen. Im Gegensatz zu solchen Fällen kann 
dann die Tötung auch im höchsten Maße auf die 
Individualität des Gegners abzielen, so etwa, wenn 
eine verschmähende Geliebte getötet wird, oder in 
einer zerrütteten Ehe ein Gatte sich aus abgrund
tiefem Haß zur Tötung des anderen hinreißen läßt. Es 
gibt Tötungen, die aus tiefgreifenden seelischen Bin
dungen heraus unter dem Druck schwerer Lebens-
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